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Nächster Event-Wochenmarkt:  
05. April 2024
Wer macht mit?
Schulklassen, Vereine, Gruppen, Gewerbetreibende oder 
sonstige aktive Einwohner ....
Ihr könnt was verkaufen (Flohmarkt .....); die Marktbesucher 
mit Essen und Getränken versorgen; singen, tanzen, musi-
zieren; Vereinswerbung betreiben .... und was Euch sonst 
noch so einfällt.
Meldet Euch auf dem Rathaus, info@nellingen.de, Tel. 07337 
9630 22 oder bei Gemeinderat Herbert Bühler.

Aus der Terminliste der Vereine: März 2024
01.03.2024  Weltgebetstag,  Ev. Kirchengemeinde,  Michaelskirche Oppingen
02.03.2024  Bambini u. AH-Hallenturnier,  Sportgemeinde,  Sporthalle
03.03.2024  Konfi3 Gottesdienst,  Ev. Kirchengemeinde,  Andreaskirche Nellingen
08.03.2024  Hauptversammlung  Sportgemeinde
09.03.2024  Hauptversammlung  Musikverein
15.03.2024  Hauptversammlung  Liederkranz
16.03.2024  Hauptversammlung  Reitverein
22.03.2024  Hauptversammlung  Schützenverein
23.03.2024  Alb-Gaudi,   Musikverein,    Festhalle
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beziehbares Wohnhaus errichtet werden muss. Die überbauba-
re Fläche des Baugrundstücks (Grundflächenzahl) ist mit 0,4 in 
den qualifizierten Bebauungsplänen „Geislinger Linde II“ und 
„Bruckäcker V – 1. Änderung“ festgesetzt. Außerdem besteht für 
den Eigentümer die Pflicht, das Wohnhaus für mindestens fünf 
Jahre selbst zu bewohnen. Bei einer Zuwiderhandlung erfolgt 
eine Kaufpreis-Nachzahlung von 50 €/m².
Für weitere Auskünfte zum Baugrundstück oder dem Verfahren 
steht die Gemeinde Nellingen unter der Telefonnummer 07337 
9630 10 oder unter bauplatzvergabe@nellingen.de gerne zur 
Verfügung.
Nellingen, den 27. Februar 2024
Christoph Jung
Bürgermeister

Information zu den Bauarbeiten im Bereich der 
Römerstraße entlang des Baugebietes Bruckäcker
Es handelt sich hier um eine Maßnahme des Energieversor-
gungsunternehmens Albwerk. Sie ist notwendig zur Verstär-
kung des Leitungsnetzes in diesem Bereich der Neubausied-
lung.
Es wird an der Römerstraße am Ende der jetzigen Wohnhaus-
bebauung eine Trafostation errichtet wie sie im Bebauungsplan 
des bereits bebauten Baugebiets Bruckäcker V vorgesehen ist.
Zudem schafft das Albwerk dadurch die Voraussetzungen, dass 
beginnend an der Römerstraße Leitungen in nördliche Rich-
tung bis zum Schützenhaus verlegt werden können.
Es handelt sich nicht um eine Baumaßnahme der Gemeinde 
und auch nicht um Erschließungsarbeiten für das künftige Bau-
gebiet Bruckäcker VI.
Gemeindeverwaltung Nellingen

Hecken an der Grundstücksgrenze schneiden
Es wurden erneut Beschwerden aus der Bevölkerung gemeldet, 
dass Gehwege aufgrund überhängender Pflanzen an Grund-
stücksgrenzen nicht genutzt werden können.
Dies stellt nicht nur ein Ärgernis, sondern auch eine Gefahr für 
Fußgänger, Personen mit Rollatoren, Kinderwagen und Klein-
kinder auf Fahrrädern dar.
Wir bitten alle Grundstücksbesitzer dringend darum, die 
Pflanzen entlang der Grundstücksgrenze großzügig zu-
rückzuschneiden, um die Gehwege frei zu halten.
Bitte kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand und schneiden 
Sie bei Bedarf erneut die Pflanzen zurück.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.
Gemeindeverwaltung Nellingen

AICHEN: Vergrämungsmaßnah-
men Feldlerche
Die untere Flurbereinigungsbehörde führt in 
der Kalenderwoche 9/2024 im Rahmen der 
Flurbereinigung Nellingen (DB/A8) temporäre 
Vergrämungsmaßnahmen für die Feldlerche 

durch. Dies ist notwendig um im Sommer einen Teil des We-
geausbaus durchführen zu können.
Hierzu werden 2 m hohe Pfähle mit angebundenen Trassie-
rungsbändern aufgestellt. Weitere Information hierzu auf der 
Homepage der Gemeinde Nellingen: www.nellingen.de
Landratsamt Alb-Donau-Kreis / Fachdienst Flurneuordnung

Aktuelles  
aus unserer Gemeinde

Ausschreibung und Vergabe von Bauplätzen im 
Baugebiet Geislinger Linde II
Die Gemeinde Nellingen schreibt 
auf dem Weg der Öffentlichen 
Ausschreibung zwei erschlossene 
Wohnbaugrundstücke, im Bauge-
biet „Geislinger Linde II“, zum Verkauf aus.
Der Kaufpreis beträgt 160,00 €/m².
Der Kaufpreis basiert auf dem in der Gemeinderatssitzung vom 
21.11.2022 gefassten Beschluss über den Bauplatzpreis.
Als Kostenpauschale für die Planung und Vermessung sowie 
für die Herstellung der Hausanschlüsse, Wasser und Abwasser 
wird je Bauplatz ein Pauschalbetrag mit 15.500,00 € erhoben.
Für die Auswahl der Bewerber zu den einzelnen Grundstücken 
hat der Gemeinderat am 20.07.2020/22.05.2023/26.02.2024 
eine Vergaberichtlinie für gemeindliche Bauplätze im Gemein-
degebiet beschlossen. Die Vergaberichtlinien wurden gemäß 
den EU-Kautelen erstellt. Diese können auf der Webseite der 
Gemeinde Nellingen abgerufen werden.
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Steht nicht zur Verfügung

Freier Bauplatz

4

Folgende Bauplätze sind Gegenstand der Ausschreibung:
Baugebiet „Geislinger Linde II“:
· Nr.04 – Flurstück 4035/4 mit einer Größe von 554 m²
· Nr.08 – Flurstück 4035/21 mit einer Größe von 511 m²

Die Bewerbung kann auf mehrere Grundstücke abgegeben 
werden. Bitte bestimmen Sie eine Rangliste Ihrer gewünschten 
Bauplätze im Antragsformular.
Ihre schriftlichen Erwerbsanträge können Sie spätestens bis 
zum 17.03.2024 um 23:59 Uhr ausschließlich digital unter 
bauplatzvergabe@nellingen.de einreichen. Das Antragsformu-
lar finden Sie auf der Webseite der Gemeinde Nellingen.
Dieses ist vollständig auszufüllen und mit den geforderten 
Nachweisen zu belegen. Die Gemeinde Nellingen berät Sie 
gerne auch vor Abgabe der Antragsunterlagen. Bei einer Nicht-
vollständigkeit scheiden Sie automatisch aus dem Bewerber-
verfahren aus.
Es muss bis zum 30.04.2024 eine Finanzierungsbestätigung der 
finanzierenden Bank vorliegen. Für alle Bauplätze besteht ein 
Bauzwang, sodass binnen vier Jahre nach Vertragsschluss ein 
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Herausgeber:
 Bürgermeisteramt, 89191 Nellingen, Schulplatz 17
 info@nellingen.de
Verantwortlich für den amtlichen Teil:
 Bürgermeister Jung oder sein Vertreter im Amt
Verantwortlich für den Anzeigenteil:
 Fink GmbH Druck und Verlag,  
 Sandwiesenstr. 17, 72793 Pfullingen 
 Telefon 0 7121/97 93-0

Wichtiges auf einen BlickWichtiges auf einen Blick
Gemeindeverwaltung
Rathaus Nellingen, Schulplatz 17, 89191 Nellingen
www.nellingen.de - info@nellingen.de 
Telefon Zentrale und Meldeamt 07337 9630-0
Wir sind für Sie da, klingeln Sie am Eingang auf der Nordseite:
Montag, Dienstag, Donnerstag & Freitag 08.00 bis 12.00 Uhr
Montag, Dienstag 14.00 bis 16.00 Uhr
Donnerstag 14.00 bis 18.00 Uhr
Nach vorheriger Absprache sind selbstverständlich auch 
Termine außerhalb dieser Zeiten möglich.

Ein Besuch während der Öffnungszeiten ist ohne Termin mög-
lich. Um Wartezeiten und Kontakte zu minimieren empfehlen 
wir jedoch einen Termin im Vorfeld zu vereinbaren. 
Diese haben dann Vorrang vor der offenen Sprechstunde.

Bürgermeister Christoph Jung – Sprechstunden
Termine nach telefonischer Vereinbarung unter Tel. 96 30-0

Sprechstunden Oppingen - Gemeinschaftshaus 
Donnerstag 16.30 bis 17.30 Uhr 
nur nach tel. Voranmeldung bei Ortsvorsteherin Brigitte Hof, 
unter Mobil 0163 8182343 oder Tel. 92 33 150 

Telefonnummern
Grundschule 3 80
Kindergarten 63 36
Bauhof
Bauhofleiter Herr Wittlinger 
(Hausmeister Sporth.) 01 73/9 08 73 81
Bauhofmitarbeiter Herr Schrag 
(Hausmeister Festh.) 01 73/9 08 73 82
Bauhofmitarbeiter Herr Allgöwer 01 73/8 81 90 77
Bauhofmitarbeiter Herr Frey  01 72/6 44 36 00

Notruftafel
Notruf (Unfall, Überfall) 1 10
Feuerwehr 1 12
Polizei Amstetten 0 73 31/7157-0
Polizei Ulm 07 31/18 80
Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117
Giftnotruf Freiburg 07 61/1 92 40
Albwerk Energieversorgung Geislingen/St. 0 73 31/2 09-7 77
Gas-Störungsstelle 08 00/0 82 45 05
Erdgasüberlandleitung terranets bw 0711/7812-1220
Störungen in der Wasserversorgung 08 00/61 01-767
(EVF Energieversorgung Filstal)
Außerdem dürfen wir gerne auch auf unsere örtlichen 
Ärzte (innerhalb der normalen Sprechstunden) verweisen:
Dr./FU Brüssel Erwin Beckers
(Facharzt für Allgemeinmedizin)
Dr. med. Beate Buck-Beckers
(Fachärztin für Allgemeinmedizin)
Private Gemeinschaftspraxis 07337/497
Dr. med. Joachim Kozak
(erreichbar mittwochs von 14.30-19.00 Uhr 07337/9249-56                                                                 
oder unter Durchwahl -58 oder -62
Dr. med. dent. Elisabeth Eckert, Zahnärztin 07337/923030

Apotheken-Notdienstfinder (kostenfrei aus dem Fest-
netz) unter der Rufnummer 0800 0022 833
Der tägliche Notdienst beginnt um 8.30 Uhr und endet am 
nächsten Morgen um 8.30 Uhr.
Die Apothekennotdienste in unserer näheren Umgebung können 
unter der Rufnummer 0800/0022833 erfragt werden oder Sie fin-
den eine Aufstellung im Internet: www.lak-bw.notdienst-portal.de!

Vertretung des Hausarztes:
Notfallpraxis Ulm am Bundeswehrkrankenhaus Ulm
Oberer Eselsberg 40, 89081 Ulm
Zentrale Rufnummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes: 
116 117
Ärztlicher Notdienst für Kinder und Jugendliche: 
Zentrale Notfallpraxis an der Universitätsklinik  
für Kinder- und Jugendliche 
Eythstraße 24, 89075 Ulm; - ohne Voranmeldung 
Zahnärztlicher Notdienst  
in Baden-Württemberg 0761/120 120 00   
oder unter www.kzbw.de/patienten/zahnarzt-notdienst/
Feuerwehr/Rettungsdienst: 112 ohne Vorwahl
Tel.-Nr. für Krankentransport: 0731 192 22
Ambulanter Pflegeservice GmbH ADK, 
Standort Laichingen  
Der Pflegedienst ist unter Telefon-Nr. 0 73 33/8 02 -168 rund um 
die Uhr erreichbar.
Pflegestützpunkt Alb-Donau-Kreis
Schillerstraße 30, 89077 Ulm
Alice Renz - Kontaktzeiten: Montag bis Freitag 
Telefon-Nr. 0731 185-4513, alice.renz@alb-donau-kreis.de
AWO Seniorenzentrum Nellingen
Römerstraße 37, Tel. 07337 92 411-0

Bei Fundtieren aus dem Gemeindebereich Nellingen steht folgende 
Notfall Telefon-Nummern zur Verfügung:

Tierheim Geislingen und Umgebung     Tel. 0159 – 076 207 76 - diese 
Nummer ist von 8:00 bis 20:00 Uhr durchgehend besetzt!
Außerhalb dieser Zeit ist die Polizei zu verständigen.

Weitere Kontaktmöglichkeiten oder nach vorhergehender Anmeldung:
Tierheimbüro-Öffnungszeit: 9:00 bis 11:00 Uhr
Tierheimbüro Email: tierheimleitung@tierschutz-geislingen.de
Adresse: Aufhauser Str. 46, 73312 Geislingen-Türkheim
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Sommeröffnungszeiten beim Grünsammel-
platz in Nellingen
Von März bis Oktober gelten folgende Öffnungszeiten:
samstags von 12 bis 17 Uhr, mittwochs von 15 bis 17 Uhr

Steuererklärungsvor- 
drucke 2023
Die Steuererklärungsvordrucke für
das Jahr 2023 liegen ab sofort im 
Rathaus zur Abholung bereit.

Wie arbeitet der Gemeinderat?
In den nächsten Wochen werden wir Infos zur Kommunalwahl 
veröffentlichen. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen. Haben Sie 
weitere Fragen können Sie sich gerne bei uns melden.
Ihre Gemeindeverwaltung Nellingen, Tel. 07337 9630 0 oder 
info@nellingen.de

 
Die Tagesordnung für eine Gemeinderatssitzung wird durch 
den Bürgermeister aufgestellt. Bürgermeister und Verwaltung 
erarbeiten in der Regel eine schriftliche Vorlage über die Hin-
tergründe des Themas und unterbreiten einen Beschlussvor-
schlag.
Wie oft finden Sitzungen des Gemeinderats statt?
Der Bürgermeister beruft den Gemeinderat mit angemessener 
Frist ein und teilt rechtzeitig die Verhandlungsgegenstände mit. 
Dabei werden die für die Verhandlung erforderlichen Unterla-
gen beizufügen. Der Gemeinderat ist
einzuberufen, wenn es die Geschäftslage erfordert; er soll je-
doch mindestens einmal im Monat einberufen werden. Die Ge-
meinderäte sind verpflichtet, an den Sitzungen teilzunehmen.
Die Sitzungen des Gemeinderats sind öffentlich. Nichtöffentlich 
darf nur verhandelt werden, wenn es das öffentliche Wohl oder 
berechtigte Interessen einzelner erfordern. Unter dem Vorsitz 
des Bürgermeisters beraten und entscheiden die Gemeinderäte 
die Belange der Gemeinde.
Der Gemeinderat beschließt durch Abstimmungen und Wah-
len. Der Gemeinderat kann nur in einer ordnungsmäßig einbe-
rufenen und geleiteten Sitzung beraten und beschließen.
Der Gemeinderat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälf-
te aller Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist. Der Ge-
meinderat stimmt in der Regel offen ab. Die Beschlüsse werden 
mit Stimmenmehrheit gefasst. Der Bürgermeister hat Stimm-
recht, bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. Wah-
len werden geheim mit Stimmzetteln vorgenommen; es kann 
offen gewählt werden, wenn kein Mitglied widerspricht. Auch 
bei Wahlen hat der Bürgermeister Stimmrecht. Gewählt ist, wer 
mehr als die Hälfte der Stimmen der anwesenden Stimmbe-
rechtigten erhalten hat.

Amtliche  
Bekanntmachungen

Ortsübliche Bekanntmachung der Gemeinde 
Nellingen
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Partei-
en, Wählergruppen u.a. bei Wahlen und Abstimmungen.
Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) in der seit 1. 
November 2015 geltenden Fassung darf die Meldebehörde Par-
teien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlä-
gen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf 
staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder 
Abstimmung vorangehenden Monaten so genannte Gruppen-
auskünfte aus dem Melderegister erteilen. Die Auswahl ist an 
das Lebensalter der betroffenen Wahlberechtigten gebunden. 
Die Auskunft umfasst den Familiennamen, Vornamen, Doktor-
grad und derzeitige Anschriften sowie, sofern die Person ver-
storben ist, diese Tatsache.
Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht 
mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten über-
mittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl 
oder Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen 
Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu 
vernichten.
Die Wahlberechtigten haben das Recht, der Datenübermittlung 
zu widersprechen. Der Widerspruch kann bei der Gemeinde 
Nellingen, Schulplatz 17 eingelegt werden. Bei einem Wider-
spruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch 
gilt bis zu seinem Widerruf.
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten zum Zweck 
der Information der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger 
bei Wahlen und Abstimmungen
Bei Wahlen und Abstimmungen, an denen auch ausländische 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger teilnehmen können, 
dürfen die Meldebehörden die in § 44 Absatz 1 Satz 1 Bundes-
meldegesetz (BMG) bezeichneten Daten (Familienname, Vor-
namen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften sowie, sofern 
die Person verstorben ist, diese Tatsache) sowie die Angaben 
über die Staatsangehörigkeiten dieser Unionsbürgerinnen und 
Unionsbürger nutzen, um ihnen Informationen von Parteien, 
Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen 
zuzusenden, vgl. § 2 Absatz 3 des baden-württembergischen 
Ausführungsgesetz zum Bundesmeldegesetz (BW AGBMG).
Die betroffenen Personen haben das Recht, der Nutzung ihrer 
Daten zu widersprechen. Der Widerspruch kann bei der Ge-
meinde Nellingen, Schulplatz 17 eingelegt werden. Bei einem 
Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Wider-
spruch gilt bis zu seinem Widerruf.
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das 
Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr
Nach § 58b des Soldatengesetztes können sich Frauen und 
Männer, die Deutsche im Sinne des Grundgesetztes sind, ver-
pflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür 
tauglich sind. Zum Zweck der Übersendung von Informations-
material übermitteln die Meldebehörden dem Bundesamt für 
das Personalmanagement der Bundeswehr aufgrund § 58c 
Absatz 1 Satz 1 des Soldatengesetzes jährlich bis zum 31. März 
folgende Daten zu Personen mit deutscher Staatsangehörig-



51. März 2024, Nummer 9 Nellinger Mitteilungsblatt

keit, die im nächsten Jahr volljährig werden: Familiennamen, 
Vornamen und die gegenwärtige Anschrift.
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, ha-
ben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Der 
Widerspruch kann bei der Gemeinde Nellingen, Schulplatz 17 
eingelegt werden. Bei einem Widerspruch werden die Daten 
nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine 
öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft
Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Bundesmeldegesetz 
(BMG), § 6 des baden-württembergischen Ausführungsgesetzes 
zum Bundesmeldegesetz und § 18 Meldeverordnung aufge-
führten Daten der Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Reli-
gionsgesellschaft an die betreffenden Religionsgesellschaften.
Die Datenübermittlung umfasst auch die Familienangehö-
rigen (Ehegatten, minderjährige Kinder und die Eltern von 
minderjährigen Kindern), die nicht derselben oder keiner öf-
fentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören. Die Da-
tenübermittlung umfasst zum Beispiel Angaben zur Vor- und 
Familiennamen, früheren Namen, Geburtsdatum und Geburts-
ort, Geschlecht oder derzeitigen Anschriften.
Die Familienangehörigen haben gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 
BMG das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Der 
Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert nicht 
die Übermittlung von Daten, die für Zwecke des Steuererhe-
bungsrechts benötigt werden. Diese Zweckbindung wird der 
öffentlich-rechtlichen Gesellschaft als Datenempfänger bei der 
Übermittlung mitgeteilt.
Der Widerspruch kann bei der Gemeinde Nellingen, Schulplatz 
17 eingelegt werden. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Wi-
derruf.
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus An-
lass von Alters- und Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse 
oder Rundfunk und gegen die Datenübermittlung an das 
Staatsministerium
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft 
aus dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von Ein-
wohnern, darf die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 Bundes-
meldegesetz (BMG) Auskunft erteilen über Familiennamen, 
Vornamen, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum und Art des 
Jubiläums.
Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Ge-
burtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburts-
tag. Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum.
Die Meldebehörde übermittelt darüber hinaus gemäß § 12 der 
Meldeverordnung dem Staatsministerium zur Ehrung von Al-
ters- und Ehejubilaren durch den Ministerpräsidenten Daten 
der Jubilarinnen und Jubilare aus dem Melderegister. Davon 
umfasst sind zum Beispiel der Familienname, Vornamen, Dok-
torgrad, Geschlecht, die Anschrift sowie das Datum und die Art 
des Jubiläums.
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, ha-
ben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Der 
Widerspruch kann bei der Gemeinde Nellingen, Schulplatz 17 
eingelegt werden. Bei einem Widerspruch werden die Daten 
nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adress-
buchverlage
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 Bundesmeldege-
setz (BMG) Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die das 

18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen über den Fa-
miliennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften.
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von 
Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) verwen-
det werden.
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, ha-
ben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Der 
Widerspruch kann bei der Gemeinde Nellingen, Schulplatz 17 
eingelegt werden. Bei einem Widerspruch werden die Daten 
nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

Abfallecke

Termine
Blaue Tonne: 
Freitag, 08.03.
Restmüll und Gelbe Tonne
Die Termine sind im persönlicher Abfallkalender zu finden. 
Dieser wurde jedem Haushalt übersandt. 
Die Termine und weitere Infos der Abfallwirtschaft unter: 
www.aw-adk.de oder telefonisch unter 0731/185-3333 
(Mo - Fr 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr)

Öffnungszeiten Grüngutsammelplatz 
Sommeröffnungszeiten (März bis Oktober) - samstags: 
12.00 bis 17.00 Uhr, mittwochs: 15.00 bis 17.00 Uhr
Öffnungszeiten Entsorgungszentrum Laichingen 
Entsorgungseinrichtungen im ganzen Landkreis können 
genutzt werden.
Graf-von-Zeppelin-Straße 21
Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag 09:00 Uhr - 17:00 Uhr

ENDE AMTLICHER TEIL. Für die folgenden Beiträge sind 
Kirchen, Organisationen, Vereine usw. inhaltlich selbst 
verantwortlich. Dies betrifft auch die Veröffentlichung 
von Fotos und Texten nach der Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO).

Bücherei Nellingen

Liebe Leser und Leserinnen,
zur Erweiterung unseres bestehenden Lesepatenkreises suchen 
wir lesefreudige Menschen, die uns beim Vorlesen in der AWO 
Seniorenresidenz in Nellingen unterstützen möchten. Wer sich 
hier informieren möchte, kann sich gern in der Bücherei melden.
Unabhängig vom Vorlesen können sich auch Kinder und Ju-
gendliche, die ein Musikinstrument spielen oder auch vorlesen 
möchten, sich bei uns melden.
Hier noch ein paar Infos zu unseren Öffnungszeiten:
Wir haben montags von 15.00 bis 17.00 Uhr und freitags von 
14.30 bis 16.30 Uhr für euch geöffnet.
Bei uns könnt ihr tolle Bücher für alle Altersklassen, spannende 
CDs und Filme, Zeitschriften und Tonies ausleihen.
Wir freuen uns auf viele Besucher !
Herzliche Grüße euer Bücherei-Quartett - Tel. 07337 - 9630 - 60 
(Telefon nur während der Öffnungszeiten)
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Kirchliche Nachrichten

 
Evangelische Kirchengemeinde Nellingen - Oppingen
Evangelisches Pfarramt Nellingen-Oppingen
Kirchgasse 3, 89191 Nellingen
Telefon: 07337/472, Fax: 07337/922096
Sekretariat: Pfarramt.Nellingen-Oppingen@elkw.de
Homepage: www. nellingen-oppingen-evangelisch.de
Instagram: kirche_nellingen_oppingen
Pfarrerin Sandra Baier: Sandra.Baier@elkw.de
Pfarrerin Heidi Knöppler: Heidi.Knoeppler@elkw.de
Tel. Nr. 0170 8611223
Bürozeiten
Dienstag und Donnerstag von 09:00 – 11:30 Uhr
Das Pfarramt ist vom 29. Februar bis zum 11. März
geschlossen.
Wochenspruch: Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zu-
rück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. (Lukas 9,62)

Veranstaltungen, Gruppen und Kreise

Freitag, 01. März 2024
14:30 – 16:30 Uhr Bücherei im Bürgerhaus
19:00 Uhr Weltgebetstag im Dorfgemeinschaftshaus Oppingen 
mit dem Gitarrenkreis
Montag, 04. März 2024
14:30 Uhr Seniorengymnastik in der Sporthalle
15:00 – 17:00 Uhr Bücherei im Bürgerhaus
Kinderchor im Gemeindehaus
15:45 Uhr – 16:30 Uhr Gruppe 1
16:30 Uhr – 17:15 Uhr Gruppe 2
Dienstag, 05. März 2024
09:30 Uhr – 11:00 Uhr „Kleine Rettichle“
für Babys und Kleinkinder bis 3 Jahren mit Mama, Papa oder 
Großeltern.
Kontakt: Nadine Höpper, Tel: 0176-41756339
Mittwoch, 06. März 2024
14:30 Uhr Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus
20:00 Uhr öffentliche Kirchengemeinderatssitzung im Gemein-
dehaus. Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte dem Schau-
kasten.
Donnerstag, 07. März 2024
13:30 Uhr Seniorennachmittag in der Festhalle
Freitag, 01. März 2024
14:30 – 16:30 Uhr Bücherei im Bürgerhaus

Gottesdienste

Freitag, 01. März 2024
10:00 Uhr Gottesdienst im AWO Pflegeheim
Sonntag, 03. März 2024
10:30 Uhr Gottesdienst in Blaubeuren mit Ordination von Vika-
rin Widmann. Im Anschluss an den Gottesdienst wird herzlich 
zum Stehempfang ins Matthäus-Alber-Haus eingeladen.
10:15 Uhr Gottesdienst zur Passionspredigtreihe in Merklingen. 
Den Gottesdienst hält Pfr. Küttner zum Thema „Simon v. Cyrene“
10:00 Uhr Kinderkirche im Gemeindehaus

Passionspredigtreihe im Alb-Distrikt
Vom 18. Februar bis 24. März predigen die Pfarrerinnen und 
Pfarrer in der Passionspredigtreihe über ausgewählte Bilder des 
Künstlers Sieger Köder.
Freuen Sie sich auf die Pfarrerinnen und Pfarrer aus den Ge-
meinden im Alb-Distrikt mit ihrer Predigt.

Hinweise

Seniorennachmittag 7. März: Erzählungen aus einer schwä-
bischen Jugend
Am 7. März treffen wir uns wieder in der Nellinger Festhalle. Zu 
Gast haben wir dieses Mal Herrn Gernot Dilger, der uns mit sei-
nem autobiographischen Werk „Eine schwäbische Jugend“ mit 
Erzählungen und Bildern unterhalten wird. Viele Geschicht’le 
hat er im Gepäck, von der Feststellung „‘s Leba isch a Plag!“ 
bis hin zu „die Schuh send doch net richtig putzt! “ ist fast alles 
dabei. Bei gutem Kaffee und Kuchen und bester Unterhaltung 
freuen wir uns auf einen geselligen Nachmittag. Start ist wie 
immer um 13:30 Uhr. Bitte melden Sie sich bis Dienstag, 5. März 
bei Familie Staudenmaier an (Telefon 6400).

 
Maria Königin Laichingen 
Pfarramt – Gartenstraße 18, 89150 Laichingen
Telefon: 07333/6800, Fax: 07333/947075
E-Mail: mariakoenigin.laichingen@drs.de
Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr
Dienstagnachmittag von 15 bis 18 Uhr
Pfarramtssekretärin Ingeborg Slavik
Homepage: www.maria-regina.net
Pfarrer Karl Enderle: Kirchenplatz 3, 72589 Westerheim, Tele-
fon 07333/5412, karl.enderle@drs.de
Seelsorge: Für seelsorgliche Angelegenheiten ist Pfarrer Karl 
Enderle jederzeit erreichbar.
Freitag, 1. März 
19.00 Uhr Weltgebetstag der Frauen in der katholischen Kirche 
in Laichingen
Sonntag, 3. März 
10.30 Uhr Wort-Gottes-Feier
Dienstag, 5. März 
14.00 Uhr ökumenischer Seniorennachmittag im ev. Gemein-
dehaus
18.00 Uhr Erstkommunion-Katechese
18.30 Uhr Eucharistiefeier
19.30 Uhr Kirchengemeinderatssitzung
Donnerstag, 7. März 
17.00 Uhr Stille Anbetung
18.00 Uhr Probe Schola Gregoriana
19.30 Uhr Kirchenchorprobe
Sonntagsgottesdienste in der Seelsorgeeinheit
Samstag, 2. März 
18.30 Uhr Eucharistiefeier in Westerheim
Sonntag, 3. März 
09.00 Uhr Eucharistiefeier in Ennabeuren
10.30 Uhr Eucharistiefeier mit dem Kindergarten in Westerheim
10.30 Uhr Wort-Gottes-Feier in Suppingen
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Sich besinnen und Buße tun
Fasten bedeutet nicht Entbehrung, sondern ist selbstgewählter 
Verzicht um Neuem Raum zu geben. Es ist wie beim Frühjahrs-
putz: wenn die Stube gefegt ist und die Dinge wieder an Ort 
und Stelle sind, dann atmen wir auf, fühlen uns wohl und es ist 
Platz für Neues und Besseres.
Wir laden ein zu folgenden Angeboten in der Fastenzeit:
Fastenandachten:
Donnerstag,07.03., 18.30 Uhr, Christkönigskirche Westerheim, 
vorbereitet von den Männern
Dienstag, 12.03., 18.30 Uhr, Christkönigskirche Westerheim, 
vorbereitet von den Frauen
Sonntag, 17.03., 17.00 Uhr, beim Butzenkapelle Westerheim
Friedensgebete: immer montags um 18.30 Uhr in der Christ-
königskirche Westerheim
Krankensalbungsgottesdienst am Donnerstag, 14.03.,14.30 
Uhr in der Christkönigskirche Westerheim
Bußgottesdienst am Samstag, 23.03., 18.30 Uhr in der Kirche 
Maria Königin Laichingen
Veranstaltungen im Dekanat Ehingen-Ulm
Die Glaubenssymphonie von Anton Bruckner
Anlässlich des 200. Geburtstag vom Anton Bruckners widmet 
sich das Dekanat Ehingen-Ulm seiner Fünften Symphonie, die 
auch "Choralsymphonie", "Glaubenssymphonie" oder "Die Ka-
tholische" genannt wird. Am Freitag, 1. März, 19.30 Uhr gibt es 
einen Einführungsabend im Marienheim, Kirchgasse 2, Ehin-
gen. Am Samstag, 6. April wird eine Busfahrt zur abendlichen 
Aufführung in der Stuttgarter Liederhalle angeboten. Kirchen-
musikdirektor Volker Linz und Dekanatsreferent Dr. Wolfgang 
Steffel gestalten die Einführung und begleiten die Fahrt. An-
meldung zur Fahrt über Tel.: 0731/9206010, E-Mail: dekanat.
eu@drs.de.
Dekanats-Familiengottesdienst
"Was uns heilig ist"
Ganz herzlich eingeladen sind alle Familien, die am Diözesa-
nen Familienaktionstag zusammen einen Gottesdienst feiern 
möchten.
Sonntag, 3. März 2024 um 10.30 Uhr in der Basilika in Ulm-
Wiblingen, Schloßstraße 38 
Dieser Familiengottesdienst ist in unserem Dekanat die soge-
nannte Auftaktveranstaltung zu Familienwoche "Familie im 
Fokus", die einige Aktionen beinhaltet.
Wer sich weiter dafür interessiert: https://familie-im-fokus.drs.de/

Vereinsnachrichten

 
 

Übung Gruppe 1+3
Am Donnerstag, 07. März findet eine Gruppenübung statt.
Themen: Löschangriff, RWA Kiga Schule Sporthalle
Treffpunkt: 20:00 Uhr im Gerätehaus

 
Übung am 01. März
Am Freitag, 01. März findet eine Übung statt.
Treffpunkt: 20:00 Uhr am Gerätehaus.
Abt.-Kdt. S. Höffler

 
Kaffeenachmittag
Am Dienstag, 05.03.2024 treffen wir uns um 14.00 Uhr im 
Gemeindesaal der Festhalle zu einem Kaffeemittag mit Stri-
cken und Schwätzen.
!! Kaffeegedeck bitte mitbringen !!
Es gibt auch neueste Informationen zu den folgenden Veran-
staltungen.
Bitte anmelden bis Sonntag 03.03.2024 bei Heidi unter 
07337/6317!!
!!! Gäste sind herzlich willkommen !!!

Betriebsbesichtigung
Am Mittwoch 13.03.2024 um 15.00 Uhr machen wir eine Be-
triebsbesichtigung auf Sölls Hof Ölmühle in Sonderbuch.
Thema: "Vom Samen zum abgefüllten Öl"
Abfahrt um 14.00 Uhr mit Pkw am Rathaus.
Bitte anmelden bis Sonntag 10.03.2024 bei Heidi unter 
07337/6317!!
!!! Gäste sind herzlich willkommen !!!

 Singstunde
Freitag, 01. März 2024 um 20.00 Uhr findet unsere nächste 
Singstunde im Proberaum der Festhalle statt. Wir üben für den 
Ostergottesdienst.

Jahreshauptversammlung 2024
Freitag, 15. März 2024 um 20.00 Uhr
Der Liederkranz Nellingen lädt alle Mitglieder zu seiner diesjäh-
rigen Jahreshauptversammlung ins Reiterstüble ein.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Protokollbericht
3. Kassenbericht
4. Entlastungen
5. Wahlen
6. Sonstiges
Anträge sind schriftlich bis spätestens 12. März 2024 beim 1. 
Vorsitzenden Manfred Schlaiß einzureichen.
1. Vorsitzender Manfred Schlaiß

 
Einladung zur Hauptversammlung / Voranzeige
Der Musikverein Nellingen e. V. hält am Samstag, 9. März 2024 
um 20:00 Uhr im Sportheim Nellingen ( Pizzeria Rimola) seine 
ordentliche Hauptversammlung ab.
Die Tagesordnung lautet:
1. Begrüßung
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2. Totenehrung
3. Berichte
4. Entlastung
5. Ehrungen
6. Wahlen
7. Verschiedenes
Anträge sind bis spätestens 5. März 2024 schriftlich beim Vor-
stand für Öffentlichkeitsarbeit Manfred Böttinger oder auch 
unter info@musikverein-nellingen.de einzureichen.
Wir laden Sie hierzu recht herzlich ein.
Die Vorstandschaft

 
Einladung Hauptversammlung
Einladung zur Hauptversammlung am Freitag, 22. März 2024 
um 20 Uhr im Schützenhaus Nellingen.
Tagesordnung:
(1) Begrüßung
(2) Berichte
(3) Entlastung
(4) Wahlen
(5) Wünsche und Anträge
(6) Verschiedenes
Wünsche und Anträge müssen 14 Tage vor der Hauptversamm-
lung beim 1. Vorsitzenden schriftlich eingereicht werden.
Die Vorstandschaft
1. Vorsitzender Christian Aigner
.

 
Termine im März
Mittwoch, 13.03.24 Seniorenwanderung,  Schwachstett - Hoch-
behälter
Sonntag, 17.03.24 Familienwanderung
Sonntag, 24.03.24 Bärlauchwanderung

 
Einladung zur Hauptversammlung
Zu unserer diesjährigen Hauptversammlung am Freitag, den 
08.03.2024 um 19.00 Uhr im Sportheim laden wir alle Mit-
glieder herzlich ein.  
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Berichte
3. Entlastung
4. Anträge
5. Wahlen
6. Erhöhung der Mitgliedsbeiträge*
7. Renovierung Sportheim
8. Verschiedenes
*Die Abteilungsbeiträge und Mitgliedsbeiträge sollen wie folgt 
angehoben werden:
Abteilungsbeiträge Erwachsene ab 2024:
Fußball Aktiv von 35,00 € auf 40,00 €
Alle anderen Abteilungen von 20,00 € auf 25,00 €

Mitgliedsbeiträge ab 2025:
Grundbeitrag Familie von 60,00 € auf 70,00 €
Grundbeitrag Erwachsener von 35,00 € auf 40,00 €
Grundbeitrag Jugendlicher von 27,00 € auf 30,00 €
Abteilungsbeiträge Jugend ab 2025:
Jugendfußball von 20,00 € auf 25,00 €
alle anderen Jugend-Abteilungsbeiträge von 15,00 € auf 20,00 €
Außerdem wird es keinen Abteilungs-Familienbeitrag mehr 
geben, sondern jede genutzte Abteilung wird pro Person ab-
gerechnet werden.
Anträge können per E-Mail oder telefonisch bei unserer Ge-
schäftsstelle noch bis zum 06.03.2024 eingereicht werden.
sgnellingen@gmail.com // Tel.: 0177-3333459

Übungsleiter/innen und Helfer/innen fürs 
Kinderturnen gesucht
Wir suchen Unterstützung für unsere 
Übungsleiterinnen!
Es gibt derzeit 4 Turngruppen für die Kinder 
von 4 bis ca. 10 Jahren, die dienstags bzw. donnerstags statt-
finden.
Für die Kleinsten (4-5 Jahre) und die 3./4. Klasse suchen wir 
engagierte Übungsleiter/innen.
Vorkenntnisse oder eine Lizenz sind nicht erforderlich, wären je-
doch von Vorteil. Selbstverständlich wird der oder die Übungs-
leiter/in durch die anderen Übungsleiterinnen eingearbeitet 
und bei der Durchführung der Stunden unterstützt. Außerdem 
können gerne auch Kurse zur Weiterbildung oder zum Erwerb 
der Lizenz auf Kosten des Sportvereins beim STB belegt werden.
Für fast alle Turngruppen suchen wir außerdem Helfer/innen, 
die beim Auf- und Abbau helfen, die Kinder bei den Übungen 
sichern oder Hilfestellung leisten und bei der Aufsicht der mit-
unter recht großen Gruppen helfen.
Wenn Du Dich angesprochen fühlst, Freude am Umgang mit 
Kindern hast und das Kinderturnen als genauso wichtig erach-
test wie wir, melde Dich gerne bei mir in der Geschäftsstelle 
unter 0177-3333459 oder sgnellingen@gmail.com

Fußball Hallenturniere
Am kommenden Wochenende finden in der Sporthalle Turniere 
der F-Jugend, der Bambini und der AH statt. Am Samstag star-
tet ab 9:00 Uhr die F-Jugend, am Abend messen sich dann die 
Alten Herren im Turnier und am Sonntag Vormittag ab 9:00 Uhr 
spielen die Bambini.

 
Weiterer Sieg von Nellingen
Am zweiten Spieltag konnten wir unsere Siegesserie weiter 
ausbauen. Die Gäste aus Berghühlen kamen zu keiner Zeit ins 
Spiel und mussten sich so mit nur einem Satzgewinn zufrieden 
geben.

Tischtennis ist toll
Tischtennis ist ein Sport für Jung und Alt. Das Jugendtraining in 
Nellingen eignet sich für Kinder ab ca. 8 Jahren. Aber man ist nie 
zu alt um zu starten ;) Wie findet man heraus ob Tischtennis als 
Sportart für einen passt?! Am besten ausprobieren! Wir freuen 
uns über alle Neuzugänge. Aktuell haben wir einige Jungs und 
Mädels, die montags und freitags fleißig trainieren, um in der 
nächsten Saison wieder eine Mannschaft stellen zu können. Bei 
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Fragen könnt ihr euch gern an Marco Kohn unter der Mail sgn-
tt-kohn@web.de wenden.

Trainingszeiten
Jugend: Montag und Freitag 18:30 Uhr – 20:00 Uhr
Aktive: Montag und Freitag 20:00 Uhr – 22:00 Uhr

 
Der VdK Amstetten informiert:
3-Täler-Reise vom 02.-06.06.2024
Die Firma Wohlfahrt führt für den VdK Amstetten eine Reise ins 
Pitztal, Kaunertal und Ötztal durch.
Tirol, im Herzen der Alpen, gehört heute zu den beliebtesten 
Reisezielen Europas. Die Seitentäler des Inntals führen in eine 
wahrhaft grandiose Berg- und Gletscherwelt, die wir Ihnen auf 
dieser Reise nahebringen möchten.
1.Tag Anreise ins wunderschöne Pitztal
Untergebracht sind wir im 4*-Hotel Arzlerhof in Arzl mit Pa-
noramahallenbad und 4x 5-Gänge-Wahlmenü und weiteren 
Leistungen.
2.Tag Pitztal, Ortsführung durch Arzl und Bergbahnfahrt 
zum Hochzeiger
3.Tag Ötztal, Stuibenwasserfall und Hoch-Imst
4.Tag Kaunertal
 5.Tag Verabschiebung und Heimreise
Die Heimfahrt führt am Achensee vorbei zum Großen Ahorn-
boden, einer wunderschönen Hochebene im Karwendel auf 
rund 1.300 m.
Reisepreis: 590 € im Doppelzimmer, der Einzelzimmerzuschlag 
beträgt 100 €.
Anmeldeschluss ist 15.03.2024.
Genaue Ausflugsbeschreibung und Anmeldung bei Manfred 
Arndt unter 07331-7703.
Auch Nichtmitglieder sind zur Teilnahme herzlich eingeladen!

Sitzung des Verwaltungsausschusses des 
Kreistags
Am Dienstag, den 5. März 2024, findet im großen Sitzungssaal 
des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis in Ulm eine Sitzung des 
Verwaltungsausschusses des Kreistags statt. 
Beginn ist um 14:30 Uhr.
Tagesordnung - Öffentliche Beratung
1. Wahl des stellvertretenden Kreisbrandmeisters Oliver Burget
2. Wahl des stellvertretenden Kreisbrandmeisters Achim Lang
3. Fortschreibung des Nahverkehrsplans Alb-Donau-Kreis - Vor-
beratung
4. Satzung über Höchsttarife im öffentlichen Personennahver-
kehr - Vorberatung
5. Übertragung von Haushaltsermächtigungen 2023
6. Erneuerung der Aufzugsanlage im Haus des Landkreises - 
Anerkennung der Schlussabrechnung
7. Bekanntgaben
Heiner Scheffold
Landrat

Einblick in die Lebensmittelproduktion auf 
einem Hühnerhof
„Den Landkreis genießen“ lautet das Motto einer Veranstal-
tungsreihe des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis, die in Koope-
ration mit heimischen Betrieben Einblick in die regionale Er-
zeugung von Lebensmitteln gibt. Am Samstag, den 16. März 
2024, von 10:00 bis 12:00 Uhr geht es auf dem Eierhof Häußler 
in Bollingen um das Thema „Vom Huhn zum Ei“. Interessierte 
können sich bis Montag, den 11. März 2024, per E-Mail anmel-
den unter: ernaehrung@alb-donau-kreis.de
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten Einblick in die 
Arbeit auf dem Hof und bekommen Antworten rund um die 
Legehennenhaltung: Sie erfahren beispielsweise, welches Fut-
ter ein Huhn erhält, ob alle braunen Hühner auch braune Eier 
legen, was mit den Bruderhähnen geschieht und wie der Stem-
pel auf das Ei kommt.

Interessantes & 
Wissenswertes

Kinderkleider-Flohmarkt Merklingen
Unser Frühjahr-/Sommerbazar findet am Samstag, 16. März 
2024 in der Sport- und Mehrzweckhalle statt.
Die gut erhaltenen Artikel können am Freitag, 15. März in der 
Zeit von 18.30 bis 19.30 Uhr in der Sporthalle abgegeben wer-
den. Sie sollten mit dem Preis, der Größenangabe sowie der 
roten Kenn-Nummer versehen sein. Die Artikel sollten in einem 
Karton, nach Größe sortiert, gebracht werden, der ebenfalls 
deutlich mit der Kenn-Nummer versehen ist. Spielsachen bzw. 
Schuhe bitte in einen extra Karton verpacken und als solchen 
beschriften.
Da die Zahl der Anlieferer begrenzt ist, muss die Kenn-Nummer 
bestätigt werden. Kenn-Nr. Bestätigung und Vergabe, per E-
Mail unter: flohmarkt.merklingen@gmx.de
Die Anmeldung per Mail ist NUR möglich im Zeitraum von 
Samstag, 02. März 2024 8:00 Uhr bis Samstag, 09. März 2024 
20:00 Uhr. Die Rückmeldung erfolgt per E-Mail an die Anlieferer.
Pro Anlieferer werden max. 70 Teile und 5 Paar Schuhe ange-
nommen.
Zum Verkauf werden angeboten: gut erhaltene Kinderkleidung 
von Größe 56 bis 176, Babyartikel, Spielsachen, Schuhe, Kinder-
wagen, Autositze, Umstandskleidung, usw.
Außerdem verkaufen wir Kaffee und Kuchen, Leberkäswecken, 
Butterbrezeln und Getränke.
VERKAUF: Samstag, 16. März 14.00 - 16.00 Uhr
Von 18.30 bis 19.00 Uhr Rückgabe und Abrechnung der nicht 
verkauften Artikel. Nicht abgeholte Kleidung wird als Kleider-
spende weitergegeben.
Ferner werden 15% vom Verkaufserlös einbehalten!

Selbsthilfebüro KORN
Neue Selbsthilfegruppe für ehemalige Patient*innen der 
Psychosomatik Heiligenfeld
Für Menschen mit Erfahrung im Heiligenfeld-Konzept befin-
det sich in Ulm eine neue Selbsthilfegruppe im Aufbau. Das 
Ziel der Gruppe ist die Vernetzung mit anderen ehemaligen 
Patient*innen sowie die Weiterführung des in Heiligenfeld 
Erlebten und Gelernten. Dabei sollen vor allem die kreativen 
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therapeutischen Methoden in der Gruppe gemeinsam gestaltet 
werden. Geplant sind 14-tägige Treffen am Mittwochabend, ab 
dem 06.03.24. Wir freuen uns auf weitere "Heiligenfelder"!
Kontakt und Info: Mobil 01 60 – 91 67 89 44 oder per E-Mail: 
reschko@mail.de
oder über das Selbsthilfebüro KORN e. V., Tel.: 07 31 - 88 03 44 
10, kontakt@selbsthilfebuero-korn.de

POLIZEIPRÄSIDIUM: Praktikum möglich
Das Polizeipräsidium Ulm bietet im April und Mai 2024 wieder 
zweitätige Praktika in Biberach und Heidenheim an. Im Rahmen 
der Praktika berichten Polizistinnen und Polizisten von ihrer Ar-
beit bei der Schutzpolizei und bei der Kriminalpolizei. Die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer an den Praktika können hierbei 
einen Blick hinter die Kulissen der Polizeiarbeit werfen und das 
Einsatztraining, die Hundeführerstaffel und das Führungs- und 
Lagezentrum kennenlernen. Am zweiten Tag steht ein Besuch 
bei der Hochschule der Polizei in Biberach oder beim Polizeiprä-
sidium Einsatz in Göppingen an. Dort besteht die Gelegenheit 
die Unterkunft, die Auszubildenden im Unterricht oder die Ein-
satzkräfte in Übungssituationen kennenzulernen. Informatio-
nen zur Anmeldung und weitere Informationen sind im Internet 
unter www.polizei-ulm.de/karriere zu finden.“

Deutsche Rentenversicherung
Bescheinigung für Ruheständler wird derzeit verschickt: 
Hilfe bei der Steuererklärung
Grundsätzlich müssen Rentnerinnen und Rentner eine Steu-
ererklärung abgeben, wenn ihr zu versteuerndes Einkommen 
den jährlichen Grundfreibetrag überschreitet. 2023 lag der 
Freibetrag bei 10.908 Euro für Singles und bei 21.816 Euro für 
Verheiratete. Hilfe erhalten Ruheständler dabei durch die kos-
tenlose Bescheinigung „Information über die Meldung an die 
Finanzverwaltung“. Diese Bescheinigung führt alle steuerrecht-
lich relevanten Beträge auf, die die gesetzliche Rentenversiche-
rung automatisch für das Jahr 2023 an die Finanzverwaltung 
übermittelt hat. Wer die „Information über die Meldung an die 
Finanzverwaltung“ in der Vergangenheit schon einmal ange-
fragt hat, bekommt sie auch für 2023 wieder automatisch von 
der DRV zugesandt. Wer sie hingegen erstmals benötigt, kann 
sie unter www.deutsche-rentenversicherung.de/steuerbe-
scheinigung anfordern.
Als sogenannte eDaten liegen die steuerrechtlich relevanten 
Beträge der gesetzlichen Rentenversicherung grundsätzlich 
dem Finanzamt vor und müssen seit 2019 nicht mehr von Hand 
in die Steuererklärung eingetragen werden.
Weitere Informationen enthält die Broschüre „Versicherte und 
Rentner: Informationen zum Steuerrecht“. Sie kann kostenlos 
unter der Telefonnummer 0721 825-23888 oder per E-Mail ( 
presse@drv-bw.de) bestellt werden. Im Internet unter www.
deutsche-rentenversicherung-bw.de steht die Broschüre unter 
„Pressemitteilungen und Nachrichten“ ebenfalls als PDF zum 
Herunterladen zur Verfügung.

 
Zum Osterfest ein Praktikum im Nest
Mit den Praktikumswochen Baden-Württemberg können auch 
Schülerinnen und Schüler aus der Region die Vielfalt der Berufe 
erleben und direkte Einblicke in verschiedene Unternehmen 
gewinnen. Die nächste Chance dazu gibt es rund um die anste-

henden Osterferien vom 11. März bis 5. April. Die Registrierung 
ist bereits geöffnet. Für ein Praktikum während der Schulzeit 
können Schülerinnen und Schüler gar eine Befreiung vom Un-
terricht bei der Schule beantragen. Die Anmeldung für ein Prak-
tikum erfolgt unter www.praktikumswochen-bw.de mit einem 
kurzen Profil, ohne Lebenslauf und ohne Noten. Die Plattform 
bietet auch Informationen zu den teilnehmenden Unterneh-
men, Erklärvideos und weitere Einzelheiten zum Ablauf der 
Praktika.
Der zweite Aktionszeitraum der Praktikumswochen 2024 findet 
rund um die Herbstferien (14. Oktober bis 31. Oktober) statt.

Vortrag zum Thema "schriftliche Bewerbung" 
& Vorstellungsgespräch
Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Ulm gibt am Mitt-
woch, den 13. März im Rahmen einer Online-Veranstaltung 
hilfreiche Tipps zum Bewerbungsprozess, frei nach dem Motto 
"Keine Knicke bei Knigge". Der einstündige Vortrag beginnt um 
17 Uhr und bietet allen Interessierten zunächst einen Überblick, 
worauf bei einer schriftlichen Bewerbung neben dem Inhalt 
noch zu achten ist. Darüber hinaus wird es hilfreiche Verhalten-
stipps für das Vorstellungsgespräch geben, egal ob persönlich, 
telefonisch oder über Onlineformate.
Eine Anmeldung ist erforderlich unter Ulm. BiZ@arbeitsagen-
tur.de oder telefonisch über die BiZ-Hotline unter 0731 160-888. 
Der Link zum Videokonferenzportal wird 1-2 Tage vor Veran-
staltungsbeginn zugesandt. Die Teilnahme ist kostenfrei und 
mittels Computer, Notebook, Tablet oder Smartphone möglich.

 
vhs Highlights, Vorträge und Kurse
Das neue vhs-Programm unter www.vhs-lai.de
Gerne gibt das Team der vhs telefonisch und per Mail Aus-
kunft zum Programm. Anmeldungen sind möglich unter Tel. 
07333/92520-0 von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, montags bis don-
nerstags von 14.00 bis 16.00 Uhr sowie über info@vhs-lai.de 
oder jederzeit online auf unserer Webseite: www.vhs-lai.de.

MUT.
HILFE.
HOFFNUNG.

Kreissparkasse Tübingen IBAN: DE10 6415 0020 0000 1260 63
VR Bank Tübingen eG IBAN: DE26 6406 1854 0027 9460 02

Tel. 0 70 71 / 94 68 -11, www.krebskranke-kinder-tuebingen.de

UNSERE SPENDENKONTEN

Helfen Sie krebskranken 
Kindern und deren Familien 
mit Ihrer Spende!
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therapeutischen Methoden in der Gruppe gemeinsam gestaltet 
werden. Geplant sind 14-tägige Treffen am Mittwochabend, ab 
dem 06.03.24. Wir freuen uns auf weitere "Heiligenfelder"!
Kontakt und Info: Mobil 01 60 – 91 67 89 44 oder per E-Mail: 
reschko@mail.de
oder über das Selbsthilfebüro KORN e. V., Tel.: 07 31 - 88 03 44 
10, kontakt@selbsthilfebuero-korn.de

POLIZEIPRÄSIDIUM: Praktikum möglich
Das Polizeipräsidium Ulm bietet im April und Mai 2024 wieder 
zweitätige Praktika in Biberach und Heidenheim an. Im Rahmen 
der Praktika berichten Polizistinnen und Polizisten von ihrer Ar-
beit bei der Schutzpolizei und bei der Kriminalpolizei. Die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer an den Praktika können hierbei 
einen Blick hinter die Kulissen der Polizeiarbeit werfen und das 
Einsatztraining, die Hundeführerstaffel und das Führungs- und 
Lagezentrum kennenlernen. Am zweiten Tag steht ein Besuch 
bei der Hochschule der Polizei in Biberach oder beim Polizeiprä-
sidium Einsatz in Göppingen an. Dort besteht die Gelegenheit 
die Unterkunft, die Auszubildenden im Unterricht oder die Ein-
satzkräfte in Übungssituationen kennenzulernen. Informatio-
nen zur Anmeldung und weitere Informationen sind im Internet 
unter www.polizei-ulm.de/karriere zu finden.“

Deutsche Rentenversicherung
Bescheinigung für Ruheständler wird derzeit verschickt: 
Hilfe bei der Steuererklärung
Grundsätzlich müssen Rentnerinnen und Rentner eine Steu-
ererklärung abgeben, wenn ihr zu versteuerndes Einkommen 
den jährlichen Grundfreibetrag überschreitet. 2023 lag der 
Freibetrag bei 10.908 Euro für Singles und bei 21.816 Euro für 
Verheiratete. Hilfe erhalten Ruheständler dabei durch die kos-
tenlose Bescheinigung „Information über die Meldung an die 
Finanzverwaltung“. Diese Bescheinigung führt alle steuerrecht-
lich relevanten Beträge auf, die die gesetzliche Rentenversiche-
rung automatisch für das Jahr 2023 an die Finanzverwaltung 
übermittelt hat. Wer die „Information über die Meldung an die 
Finanzverwaltung“ in der Vergangenheit schon einmal ange-
fragt hat, bekommt sie auch für 2023 wieder automatisch von 
der DRV zugesandt. Wer sie hingegen erstmals benötigt, kann 
sie unter www.deutsche-rentenversicherung.de/steuerbe-
scheinigung anfordern.
Als sogenannte eDaten liegen die steuerrechtlich relevanten 
Beträge der gesetzlichen Rentenversicherung grundsätzlich 
dem Finanzamt vor und müssen seit 2019 nicht mehr von Hand 
in die Steuererklärung eingetragen werden.
Weitere Informationen enthält die Broschüre „Versicherte und 
Rentner: Informationen zum Steuerrecht“. Sie kann kostenlos 
unter der Telefonnummer 0721 825-23888 oder per E-Mail ( 
presse@drv-bw.de) bestellt werden. Im Internet unter www.
deutsche-rentenversicherung-bw.de steht die Broschüre unter 
„Pressemitteilungen und Nachrichten“ ebenfalls als PDF zum 
Herunterladen zur Verfügung.
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Erscheinungstermin  

Name  

Vorname  

Straße  

PLZ | Ort  

Telefon  

IBAN 

TEXT

ANZEIGEN BESTELLSCHEIN
Füllen Sie bitte das Formular vollständig aus um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Schreiben Sie deutlich lesbar, damit 
Fehlerquellen ausgeschlossen werden. Wir bitten Sie, Ihre Anzeige bis spätestens dienstags, 12.00 Uhr bei uns einzureichen. Bitte 
beachten Sie den abweichenden Anzeigenschluss für Pfullingen und Laichingen, damit eine termingerechte Veröffentlichung 
gewährleistet ist. Schicken Sie Ihre Anzeige bitte per Fax 07121 9793 - 993 oder per E-Mail anzeigen@der-fink-verlag.de an uns.

Vielen Dank für Ihren Auftrag!

Die Auftragsannahme und -abwicklung erfolgt ausschließlich auf der Grundlage unserer allgemeinen Lieferungs-, Leistungs- und Zahlungsbedingungen 
in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Fassung, die Sie im Internet unter www.der-f.ink/AGB abrufen können. Auf Wunsch senden wir 
Ihnen diese gerne zu. Entgegenstehende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, sie wurden schriftlich vereinbart.

Mit dem Einzug per Lastschrift von meinem Konto für die anfallenden Gebühren der Anzeige bin ich einverstanden!

Datum | Unterschrift

  Berghülen

  Erbach

  Geislingen

  Gomadingen

  Gönningen

  Griesingen

  Hayingen

  Hengen

  Heroldstatt

  Hohenstein

  Hülben

  Lautlingen

  Lichtenstein

  Mehrstetten

  Merklingen

  Nellingen

  Oberdischingen

  Pliezhausen

  Riederich

  Römerstein

  Schelklingen

  Sonnenbühl

  St. Johann

  Walddorfhäslach

  Westerheim

   Pfullingen 
Anzeigenschluss:  
Di, 9.00 Uhr

   Laichingen 
Anzeigenschluss:  
Mo, 12.00 Uhr



Jowa Schuhe, Johannes Walter, Weberstraße 23, 89150 Laichingen 
Tel.: 07333/ 9539610 und 953876, Fax: 07333/953877 
 

Wander-, Sport- und Freizeitschuhe 
Salomon, Meindl, Jack Wolfskin, Legero, CMP, Brütting, Adidas, Skechers, Puma, Nike und viele andere 
gute Markenfabrikate. Schuhe für jeden Zweck und jedes Wetter – bei uns garantiert auf Dauer günstig. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Jowa Schuhe   Geislingen/Altenstadt, Tälesbahnstr. 15, 100 m vom Sternplatz, Mo-Fr: 9.00-18.30, Sa: 9.00-18.00 Uhr  

 
Schriftgröße, Farbe und Gestaltung laut Vorlage in Arial Schrift – Kein Rahmen im negativen unten 
Korrektur an: jowaschuhe@live.de  
 
Geislingen Zeitung Fax: 07331/20240,  
Anzeige am … in der NWZ Geislingen 
 
Zipperlen: Fax: 07348- 987621 
Anzeige schalten in den Mitteilungsblättern Amstetten, Lonsee, Westerstetten sowie Alb bis Lone am 28.02. 
 
Nussbaum Medien Telefax 07161 93020-20, simone.seyfang@nussbaummedien.de 1 sp= 4,5mm 
Bitte diese Anzeige am 28.02... in den Gemeindeblättern Gingen, Kuchen, Deggingen, Bad Überkingen, Oberes Filstal, Bad Ditzenbach 
---Nussbaum: Weitere Gemeindeblätter ohne Schaltung: Süßen, Schlat, Heiningen/Eschenbach, GP-Holzheim, Eislingen, 
 
Fink Verlag: 07121-9793993: Martina.wohlfahrt@der-fink-verlag.de 
Schalten Sie diese Anzeige am 28.02.  im Gemeindeblatt Nellingen und Laichingen schalten 
 
Albuch Druck & Medien, Schnaitheimer Weg 20, 89555 Steinheim  
Tel. 07329-366, Fax 07329-6888 Spaltenbreite 0,91 
Bitte schalten Sie obige Anzeige am 28.02.. im Gemeindeblatt Böhmenkirch. 
info@albuch.com 

Kaufmännischer Sachbearbeiter
- Kundenbetreuung (m/w/d)
 Werden Sie Teil eines neuen Teams bei der
 ADAC Truckservice GmbH
 karriere.adac.de – Standort Laichingen

Sachbearbeiter
Rechnungswesen (m/w/d)
 Bei Fragen wenden Sie sich gerne telefonisch an

 ADAC Truckservice GmbH
 Wilhelm-Maybach-Straße 3, 89150 Laichingen
 Tajana Bozic-Stiplosek, 0049 171/8680160,

 Oder bewerben Sie sich direkt mit einem kurzen 
 Lebenslauf unter
 t.bozic-stiplosek@adac-truckservice.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Wir suchen Sie!

Wir laden ein zur
bayerischen Starkbierzeit

mit Salvator Starkbier und
vielen bayerischen Schmankerln

vom 01.03. bis 26.03.2024.

 Broschüren | Präsentationsmappen | Flyer | Kataloge 

 Poster | Geschäftsausstattungen | Durchschreibesätze 

 Mailings | Lettershop | Kalender | Postkarten | Verpackungen 

 Blöcke | Letterpress | Lack-Veredelungen | Digitaldruck 

 personalisierte Drucksachen | Prägungen 

 Kaschierungen | Stanzungen | FSC   -zertifizierte Papiere  

 lebensmittelkonforme Produktion | 100% lOKAl    

® 

® 

FINK GMBH  |  info@der-f.ink  |  www.der-f.ink

:




